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Der Ständige Prüfungsausschuss Mathematik beschließt einstimmig folgende Regelung: 
 
Die Änderungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 31. Juli 
2019 (Amtl. Bekm.38/2019), die die in den Anhängen 1 und 2 geregelten Studieninhalte und die 
Berechnung der Gesamtnote betreffen, gelten nicht für Studierende, die das Studium vor dem 
Wintersemester 2019/20 aufgenommen haben; diese Studierenden setzen ihr Studium 
diesbezüglich nach den Anhängen 1 und 2 in der Fassung der bisherigen Prüfungsordnung in 
der Fassung vom 3. April 2006 (Amtl. Bekm. 21/2006), zuletzt geändert am 27. September 
2016 (Amtl. Bekm. 53/2016), fort. Sie können ihr Studium auf Antrag auch vollständig nach der 
am 31.  Juli 2019 geänderten Prüfungsordnung (Amtl. Bekm. 38/2019) fortsetzen. 
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